
Regierungsrat

Postulat Thierry Burkart, FDP, Baden, vom 20. August 2013 betreffend Schaffung 

einer Spezialfinanzierung öffentlicher Verkehr; Entgegennahme mit Erklärung

Aarau, 20. November 2013 13.175

I.

Text und Begründung des Postulats wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar 

nach der Einreichung zugestellt.

II.

Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat mit folgender Erklärung entgegenzunehmen:

Die Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs ist im Umbruch. Mit der eidge-

nössischen Vorlage zur Finanzierung und zum Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) ändern 

sich die Zuständigkeiten und die Mechanismen für die Finanzierung der Bahninfrastruktur.

Die Volksabstimmung findet voraussichtlich im Februar 2014 statt. Im Kanton Aargau betrifft 

die Änderung die Infrastrukturen der SBB-Strecken, der Bremgarten-Dietikon-Bahn und der

AAR bus+bahn (Wynental-Suhrentalbahn [WSB]).

Zur Finanzierung des Baus der Limmattalbahn hat der Regierungsrat dem Departement Bau, 

Verkehr und Umwelt und dem Departement Finanzen und Ressourcen den Auftrag erteilt, 

mögliche Finanzierungsarten aufzuzeigen.

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt und das Departement Finanzen und Ressour-

cen überprüfen die künftige Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. Dabei werden die frühe-

ren Abklärungen zu ähnlichen Themen, die neuen Gesetzgebungen von Kanton und Bund 

sowie allfällige Erfahrungen anderer Kantone einfliessen. Die im Postulat dargelegten Über-

legungen, wie zum Beispiel eine allfällige Spezialfinanzierung sowie mögliche Quellen der 

notwendigen Mittel sollen im Rahmen dieser Aufarbeitung beurteilt werden. Dabei gilt es zu 

berücksichtigen, dass zweckgebundene Einnahmen gemäss Fachempfehlungen zum neuen

harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM 2) eine gesetzliche Grundlage haben 

müssen und dass von der Zweckbindung von Hauptsteuern abzusehen ist.

Der Regierungsrat wird den Grossen Rat zu gegebener Zeit über den Stand der Arbeiten 

informieren.
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Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'104.–.
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